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Betreff: EDM Anwendung „Abfallende und Qualitätsmanagement“ – Regelbetrieb ab 

1.6.2026 

Sehr geehrte Damen und Herren!  

Die EDM-Anwendung Abfallende und Qualitätsmanagement, welche sich seit Anfang des Jahres im 

Probebetrieb befindet, wird am 1.6.2026 in den Regelbetrieb übergehen. Damit ist diese 

Anwendung ab 1.7.2026 verpflichtend für folgende Rechtsbereiche anzuwenden: 

• Abfallende Ersatzbrennstoffe (gemäß Abfallverbrennungsverordnung 2024, BGBl II Nr. 

118/2024) 

• Abfallende Recycling-Refractories (Verordnung über das Abfallende von feuerfesten Abfäl-

len, BGBl II Nr. 100/2024)   

• Abfallende Recycling-Gips (Recyclinggips-Verordnung, BGBl II Nr. 415/2024). 

 

Beurteilungsnachweise, die Grundlage für das Erreichen des Endes der Abfalleigenschaft für 

Ersatzbrennstoffe, Recycling-Refractories und Recycling-Gips sind, können ab diesem Zeitpunkt 

rechtswirksam nur mehr über die Anwendung Abfallende und Qualitätsmanagement an das BMLUK 

übermittelt werden.  

Bei Beurteilungsnachweisen gemäß der Recyclingholzverordnung, BGBl. II Nr. 160/2012, und der 

Recycling-Baustoffverordnung, BGBl. II Nr. 181/2015, besteht derzeit keine Verpflichtung, die 

genannte Anwendung für die Übermittlung an das BMLUK zu verwenden. Hier ist eine Nutzung der 

Anwendung freiwillig möglich. 
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Für die Nutzung der Anwendung Abfallende und Qualitätsmanagement ist eine Registrierung im 

EDM unter edm.gv.at erforderlich. 

Beurteilungsnachweise können im Rahmen der elektronischen Anwendung auch von der befugten 

Fachperson bzw. Fachanstalt für jene Person, die das Abfallende deklarieren möchte, übermittelt 

werden. Für diesen Fall muss im Tätigkeitsprofil im EDM die Rolle "Befugte Fachperson oder 

Fachanstalt gem. AWG 2002" ausgewählt sein. 

Weitere Informationen zur Nutzung der neuen Anwendung finden Sie im zugehörigen 

Benutzerhandbuch für die EDM-Anwendung „Abfallende und Qualitätsmanagement“ sowie in der 

zugehörigen Rubrik EDM Portal - Abfallende und Qualitätsmanagement . 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

22. Mai 2026 

Für den Bundesminister: 

Mag. Nastja Fischtschenko, BSc MSc 

Beilagen (bei Bedarf nur das Wort oder mit Aufzählung der Beilagen) 

Elektronisch gefertigt 

 

https://edm.gv.at/edm_portal/cms.do?get=/dam/jcr:a2389985-437d-46c8-8f4a-b0d9b941321a/Benutzerhandbuch%20zur%20EDM%20Anwendung%20Abfallende%20Qualit%25C3%25A4tsmanagement_V1.1.pdf
https://edm.gv.at/edm_portal/cms.do?get=/portal/informationen/anwendungenthemen/abfallende-und-qm.main
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